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Zusammenfassung
der Ergebnisse der Studie

,,Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte
(1985-2000)“

Die Innenministerkonferenz des Bundes und der Lander (IMK) und die Gewerkschaft der
Polizei (GdP) haben sich nach den tragischen Todesfallen einer ungewdhnlich grofien Zahl
von Polizeibeamtinnen und -beamten infolge von Angriffen im Jahr 2000 entschlossen, ein
Forschungsprojekt des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) finanziell
und strukturell zu unterstiitzen. Fir das Projekt wurden dem KFN Kurzinformationen zu tber
4.000 Fallen von Angriffen gegen Beamtinnen und Beamte aus den Jahren 1985-2000 zur
Verfligung gestellt. Im Folgenden werden zundchst die Ergebnisse der Analyse dieser Daten
sowie die Resultate einer reprasentativen Befragung bei einer realisierten Stichprobe von ca.
1.100 dieser Beamtinnen und Beamten vorgestellt. Darliber hinaus werden die Ergebnisse von
Aktenanalysen zu den Angriffen sowie einer Befragung von Hinterbliebenen zu Firsorgeas-
pekten prasentiert.

Grunddaten

» Der Tod von acht Polizistinnen und Polizisten im Jahr 2000 infolge von Angriffen ist be-
zogen auf die letzten funf Jahre ein auBerordentlich hoher Wert. Ahnlich hohe Zahlen von
getdteten Polizisten gab es jedoch bereits in einzelnen Jahren zu Beginn und Mitte der
neunziger Jahre (vgl. Abbildung 1).

o Die Zahl der verletzten Beamten infolge tétlicher Angriffe ist in der zweite Hélfte der
neunziger Jahre geringer als in der Mehrzahl der Jahre, fur die in den achtziger und neun-
ziger Jahren vergleichbare Daten erhoben wurden.

e Die von Bund und Léndern dem KFN gemeldeten Zahlen belegen einen Anstieg der An-
griffe mit Tétungsabsicht bzw. -vorsatz von 1985 bis 1994, danach sinken diese Zahlen.
Trotz eines neuerlichen Anstiegs im Jahr 2000 (Basis: Zahlen des ersten Halbjahres 2000)
ist der Hochstwert von 1994 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erreicht worden. Dies
stimmt in grof’em MaRe mit der allgemeinen Entwicklung der Totungsdelikte bezogen auf
die Gesamtbevolkerung berein. Auch die absolute Zahl von Angriffen mit Schusswaffen
gegen Polizeibeamte sinkt seit 1995, steigt aber 2000 an.

» Das Risiko eines Beamten, mit Toétungsabsicht bzw. -vorsatz angegriffen zu werden, ist
erheblich hoher als das eines Normalbirgers. Das Risiko eines Beamten, im Dienst infol-
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ge eines Angriffs getdtet zu werden, ist jedoch in einem durchschnittlichen Jahr geringer
als das Risiko eines Normalburgers, Opfer eines tédlichen Angriffs zu werden. Allgemein
wird jeder dreizehnte Beamte, der mit Tétungsabsicht bzw. -vorsatz angegriffen wird, ge-
totet. Dieses Verhdltnis verbessert sich in den neunziger Jahren deutlich gegentber den
achtziger Jahren. 85 % der getoteten Beamten wurden mit Schusswaffen oder Messern
angegriffen.
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Quelle: PFA, BKA, GdP, Erhebungen derBundeslénder und des Bundes, eigene Berechnungen KFN

Abbildung 1:
Durch Angreifer getotete Polizisten, Bundesrepublik Deutschland 1972-2000

* Wir haben in der Bundesrepublik bislang keine ,,amerikanischen Verhaltnisse®, was das
Totungsrisiko eines Polizeibeamten angeht. Das Risiko eines US-Polizisten, durch einen
Angriff im Dienst zu Tode zu kommen, ist immer noch um ein Vielfaches hoher. Dies gilt
trotz der Verringerung der Zahl der getteten US-Polizisten um etwa ein Drittel im Ver-
gleich der Jahre 1999 und 1998 (vgl. Abbildung 2).
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Abbildung 2:
Durch Angriffe getotete Polizisten
Bundesrepublik Deutschland und USA im Vergleich
(pro 100.000 Beamtinnen und Beamte, aufgerundete Zahlen, ohne BGS)



Befragung der angegriffenen Beamtinnen und Beamten

Das KFN hat aus der Gesamtzahl von (ber 4.000 angegriffenen Beamten (mit oder ohne T6-
tungsabsicht bzw. -vorsatz) ca. 2.300 Beamte systematisch bzw. zufallig ausgewahlt und
schriftlich zu ihren Erfahrungen befragt. Uber 50 % der Angeschriebenen haben geantwortet,
uber 1.000 der Bogen waren einschlagig und auswertbar. Die Sample sind, was ihre Zusam-
mensetzung angeht, représentativ fir die Grundgesamtheit aller Angegriffenen.

Fur alle Angriffe gilt: Die Angriffe finden weit Gberwiegend bei Dunkelheit, im 6ffentli-
chen Raum und in eher burgerlichen Vierteln statt (vgl. Abbildung 3). Die Mehrzahl der
Angriffs-Orte galt zuvor als ungefahrlich. Die Beamten waren zum Angriffszeitpunkt
mehrheitlich als Funkstreife eingesetzt. Die Tater waren weit Uberwiegend deutscher Na-
tionalitat, fast ausschlieBlich méannlich und allein. Sie waren zu grofRen Teilen alkoholi-
siert und fast zur Halfte bereits polizeibekannt, den Beamten jedoch personlich unbekannt.
Der Angriff erfolgte fast immer tberraschend.
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Abbildung 3:
Charakter des Stadtgebiets
Angriffe mit Totungsabsicht bzw. -vorsatz ohne Folgen und mit Folgen

Bei Angriffen mit Tétungsabsicht bzw. -vorsatz gilt: Im Vergleich zu anderen Angrif-
fen entwickeln sich Uberproportional viele Angriffe mit Tétungsabsicht bzw. -vorsatz aus
Fahrzeugkontrollen und Situationen ohne vorherigen Korperkontakt. Die Angreifer sind
zu fast 100 % Manner, sie sind eher alter und weniger oft alkoholisiert. In ca. der Halfte
aller Falle sind die Tater mit Schusswaffen bewaffnet, in ca. 2/3 dieser Falle liegt illegaler
Waffenbesitz vor.

Angriffe mit Totungsabsicht bzw. -vorsatz und gravierenden Folgen ereignen sich
Uberproportional haufig bei Uberpriifungen von verdéachtigen Personen, beim Verhindern
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einer Flucht, beim Ansprechen und bei der Verfolgung von Personen. Wenn Totungsab-
sicht bzw. -vorsatz vorliegt, gestalten sich zudem Durchsuchungen und Identitatsfeststel-
lungen besonders geféahrlich. Die Tater sind in noch weniger der Falle alkoholisiert. Sie
werden von den Beamten vor dem Angriff nicht als besonders aggressiv wahrgenommen.
Schutzwesten helfen entscheidend, Verletzungen zu verringern. Auch der kontrollierte
Umgang mit der Dienstwaffe (d.h. stdndiges Mitfuhren, Einsatz von Warnschiissen, An-
drohung und Einsatz gezielter Schiisse) helfen das Risiko einer Verletzung der Polizisten,
aber auch das Totungsrisiko auf Seiten des Angreifers zu verringern. Besonders gefahrlich
ist die Vereinzelung der Beamten — sowohl beim Einschreiten als auch bei der Su-
che/Verfolgung. Nicht die explizite Absprache vor dem Einsatz, sondern langere gemein-
same Arbeit vermindert das Risiko einer Verletzung. Jahrelange Zusammenarbeit birgt je-
doch auch die Gefahr, dass sich unter Umsténden gefahrliche, ja ,,todliche Routinen* ein-
schleifen. Wird auf der Dienststelle weniger Wert auf Eigensicherung gelegt, fihrt dies zu
einem erhohten Risiko gravierender Verletzungen. Allerdings gibt es offenbar konkrete
Einsatz-Situationen, in denen es Beamten nicht mdglich war, sich an die Richtlinien der
Eigensicherung zu halten. Dies betrifft vor allem Schlégereien als Anlass des Einschrei-
tens sowie Vereinzelungssituationen bei der Verfolgung und/oder Suche. Wir finden bei
den mit T6tungsabsicht bzw. -vorsatz und gravierenden Folgen Angegriffenen hohe Werte
fiir dem Angriff nachfolgende Probleme im beruflichen und privaten Alltag (z.B. Gereizt-
heit, Niedergeschlagenheit, Schlafstérungen etc.).

Aus dem Erlebten ergeben sich aus Sicht der Beamten eine Fille von praxisnahen Forde-
rungen und Vorschlagen zur Ausstattung und Ausbildung (vor allem zur korperlichen
Abwehr und zum Umgang mit der Dienstwaffe). Trotz des hohen Ausbildungs- und Ubungs-
stands haben die Beamten ein ausgepragtes Bedurfnis nach mehr psychologischer Schulung
und Nachbetreuung, aber auch nach Ausbildung im Bereich der Konflikthandhabung. Die
Halfte der Befragten fordert ein Uberdenken der ihres Erachtens zu restriktiven Regelung zum
Schusswaffeneinsatz. Im Rahmen unserer Studie konnte jedoch nicht geklart werden, ob die
Beamtinnen und Beamten ihre rechtlichen Mdéglichkeiten korrekt einzuschatzen wissen. Die
Mehrheit beklagt zudem eher haufig auftretende Unvereinbarkeiten zwischen den Richtlinien
zur Eigensicherung und der alltdglichen Praxis, allerdings bewéhren sich die Richtlinien in
der Uberwiegenden Mehrheit der berichteten Falle (insbesondere bei Totungsversuchen trifft
dies zu).

Daruber hinaus hat ein Teil der befragten Beamten und Beamtinnen die Gelegenheit zu de-
taillierten Informationen und Anmerkungen am Ende des Fragebogens genutzt. Diese Anmer-
kungen sind somit nicht verallgemeinerbar. Sie stellen MeinungséuRerungen aus der inner-
polizeilichen Diskussion heraus dar, konnen jedoch fir die Aus- und Fortbildung hilfreich
sein. Bei diesen weiteren und offenen Anmerkungen heben die kommentierenden Beamtin-
nen und Beamten neben unginstigen Umweltbedingungen (Dunkelheit, enge Rdume etc.) das
Unvorhersehbare der Angriffe hervor. Viele von den Beamten angefiihrte individuelle Aspek-
te (wie z.B. fehlende Fitness und unzureichender Informationsstand) werden von ihnen aber
auch auf Griinde zurtickgefihrt, die ihrer Ansicht nach in der Organisation Polizei liegen.
Hier wird von den Befragten auf Probleme, Widerspriiche und Dilemmata hingewiesen, wel-
che die Eigensicherung im polizeilichen Alltag erschweren. Dies sind (in der Reihenfolge der
Hé&ufigkeit der Nennungen, die diesen Aspekten zugeordnet werden kénnen) ...

» eine zu starke Birgerorientierung der letzten Jahre. Sie verhindere eine effektive Eigensi-
cherung. Eigensicherung kdnne sogar zum Karriererisiko fur den Beamten und auch den
Vorgesetzten werden (,,fasse ich jemand zu hart an, kriege ich Arger mit dem Vorgesetz-
ten, der seine Karriere geféhrdet sieht”, 115 Nennungen). Des weiteren wird genannt

» das Streben nach vordergrindiger Effizienz des Handelns, welche des 6fteren Uber die
Eigensicherung gestellt wird (,,solange es gut geht und der Beforderung dient”, 69 N.).
Bemangelt werden zudem
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» zu formale, starre und damit der Praxis nicht angemessene Regelungen (,,jeder Fall ist
anders*, 50 N.) und

» das Fehlen fester Arbeitspartner (,,mit dem ich eingespielt bin und auf den oder die ich
mich verlassen kann®, 48 N.).

» Genannt werden aber auch die fehlende Erfahrung junger Beamter (und manchmal der
systematisch behinderte Erwerb derselben, 28 N.) und

« die Erfahrung von Uberforderung in der Situation (,,in Sekundenschnelle entscheiden®)
und einer als tberzogen empfundenen Uberprifung (,,... und dann sitzen die monatelang
zusammen und bewerten dein Verhalten, 24 N.).

» Auch fehle es bisweilen an der Einsatzfahigkeit und Vorbildfunktion dlterer Beamte (an-
gesprochen werden mangelnde Fitness, aber auch die Inszenierung von ,,Erfahrung®“ und
»,unverwundbarkeit” durch altere Beamte — und eine sich infolgedessen u.U. entwickelnde
»todliche Routine*, 23 N.).

Ein Grundkonflikt, der hinter den AuRerungen sowohl im standardisierten Teil als auch in
den offenen Anmerkungen sichtbar wird, ist der zwischen Instinkt/Erfahrung auf der Ausfuh-
rungsebene vs. der Idee der Planbarkeit allen Verhaltens auf der Flihrungsebene. Die Tragik
des Nicht-Gelingens liegt wohl letztlich in dem Unplanbaren — und dem Umgang damit. Die
mdogliche Losung kdnnte in einem Training bestehen, das auf das Erleben des Unvorhersehba-
ren vorbereitet — und damit ein Set von Handlungsmoglichkeiten zur Verfugung zu stellen,
das in der Situation automatisiert ablauft und damit die Handlungsfahigkeit aufrechterhdlt.
Die Uberzeugung, das alles planbar ist, macht es unmdglich, mit den Unvorhergesehenen
souveran umzugehen. Bislang scheint zudem ein regelmaRiger Austausch uber geféhrliche
Situation und die Probleme des Umgangs damit in der Polizei nur ungenugend vorhanden zu
sein — auch weil ,,Fehler* das individuelle Fortkommen, sprich den organisationsinternen
Aufstieg behindern. ,,Fehler” sind somit nicht primar auf der Ebene des Individuums, sondern
eher auf der Ebene der fehlenden Fehlerkultur in der Organisation (,,wir machen keine Feh-
ler — und wenn, dann reden wir nicht dartber”) zu suchen. Eben jene fehlende Fehlerkultur
konnte einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Professionalitat im Bereich der Eigensi-
cherung entgegenstehen.

Aktenanalysen

Teil des Forschungsprojektes ,,Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte* des KFN ist
dartiber hinaus eine Analyse von Justizakten zu samtlichen Angriffen mit Totungsabsicht
bzw. -vorsatz gegen bundesdeutsche Polizisten und Polizistinnen aus den Jahren 1985 bis
Mitte 2000. Das Definitionskriterium fur die Auswahl der Akten ist der polizeiliche Tatvor-
wurf gegen die Tater bzw. Taterinnen. Ziel der Untersuchung ist einerseits die Analyse der
juristischen Aufarbeitung solcher Angriffe und andererseits die Analyse der sozialen und per-
sonenbezogenen Merkmale der Angriffssituationen.

Bis zum 27.11.2001 konnten dem KFN 373 Akten flr die Untersuchung zur Verfligung ge-
stellt werden. Diesen konnten Angaben zu 578 Angriffen gegen einzelne Beamtinnen und
Beamte entnommen werden. Einige dieser Félle mussten jedoch aus der Analyse entfernt
werden, da die Polizei bei diesen keinen Tatvorwurf wegen eines Totungsdeliktes erhoben
hatte, sodass 479 Angriffe fiir die Untersuchung verblieben. In die Analyse der juristischen
Aufarbeitung konnten letztlich 383 Angriffe einbezogen werden, da in den anderen Féllen die
Tater entweder unmittelbar getotet wurden, entkamen, vor der Anklageerhebung starben oder
unbekannt blieben, so dass hier eine Analyse des Verlaufs der juristischen Aufarbeitung
nicht moglich war. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Aktenanalyse dargestellt.
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Im Verlauf der juristischen Aufarbeitung ist vielfach eine Reduktion des urspriinglich von
der Polizei erhobenen Tatvorwurfs eines Toétungsdeliktes zu beobachten. Dieser Befund
zeichnet sich bereits auf der staatsanwaltschaftlichen Ebene ab, da nur knapp die Hélfte
(49,1 %) der Angriffe mit Totungsabsicht bzw. -vorsatz eine Anklage wegen eines To-
tungsdeliktes zur Folge hatte. Auf der Ebene der Gerichte setzt sich die Einschrankung des
Tatvorwurfs fort: Lediglich 43,1 % der Félle, in denen die Staatsanwaltschaft ein Tétungs-
delikt gegeben sah, flihrte auch zu einer entsprechenden Verurteilung. Somit erfolgte in le-
diglich 21,1 % der Falle, in denen von Polizeiseite der Tatvorwurf eines Totungsdeliktes
erhoben wurde, auch tatséchlich eine Verurteilung wegen eines solchen Deliktes (zu &hnli-
chen Zahlen bei Anklagen von Tétungsdelikten allgemein, vgl. Sessar 1981).

Knapp die Hélfte der untersuchten Angriffe hatte eine Verurteilung ausschliellich auf-
grund von Delikten zur Folge, die nicht zur Gruppe der Totungsdelikte gehdren.

Unter denjenigen Fallen, bei denen die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht ein Totungsde-
likt gegeben sah, kann im Verlauf der juristischen Aufarbeitung ein Anstieg des Anteils
von vollendeten Tétungen (gegenuber versuchten Tétungen) festgestellt werden.

Die Zeitdauer zwischen Angriff und Verurteilung weist keine Auffélligkeiten auf, etwa
hinsichtlich einer besonders langandauernden Bearbeitung solcher Taten durch die Justiz.

Die Merkmale der Angriffsituationen konnen auf Basis der Aktenanalyse (unter Einschluss
der getoteten Beamtinnen und Beamten) wie folgt zusammengefasst werden:

Die angegriffenen Beamten waren deutlich tberwiegend mannlich, im Funkstreifendienst
eingesetzt und schwerpunktmalig zwischen 21 und 40 Jahren alt.

Als besonders riskant erwiesen sich Einsatze wegen Straftaten, zur Uberpriifung verdachti-
ger Personen/Sachen und (vorlaufige) Festnahmen. Straftaten als Anlass des Einschreitens
waren vor allem solche, die Konflikte zwischen Biirgern betrafen (Bedrohung, Raub, Kor-
perverletzung usw.). Der Anteil derer, die im Rahmen einer Verkehrskontrolle oder bei
Streitigkeiten eingeschritten sind, ist unter den getdteten Beamtinnen und Beamten deut-
lich hoher als unter den tiberlebenden.

Mehrheitlich kam es im Verlauf des Angriffs nicht zum Schusswaffengebrauch durch die
Beamtinnen und Beamten (59,2 %). Allerdings haben die Polizisten und Polizistinnen hau-
figer gezielt geschossen, ohne zuvor einen Schusswaffengebrauch anzudrohen oder einen
Warnschuss abzugeben, was darauf hindeuten kann, dass die Angriffe auf die Beamtinnen
und Beamten vielfach sehr pl6tzlich ausgefuhrt wurden. Zudem haben die berlebenden
Polizistinnen und Polizisten haufiger die Dienstwaffe benutzt als die getdteten Beamtinnen
und -beamten.

In rund einem Drittel der Falle konnten schwerwiegendere korperliche Folgen auf Seiten
der Beamtinnen und Beamten durch deren eigenes Verhalten (Abbruch einer Handlung,
Flucht etc.) oder andere polizeiliche MalRinahmen (Hilfe durch Kollegen etc.) verhindert
werden.

Die Téter handelten zum gréften Teil allein, waren mannlich und besal’en die deutsche
Staatsangehdrigkeit. Uberwiegend gehorten sie der Altersgruppe der 21-40jahrigen an. Zu-
dem waren sie grofitenteils zum Zeitpunkt des Angriffs bereits vorbestraft, in der Hauptsa-
che wegen Diebstahls- und Gewaltdelikten.

Die analysierten Angriffe mit Tétungsabsicht bzw. -vorsatz ereigneten sich vielfach in Si-
tuationen, die aus Sicht der Tater eine gewisse ,,Endguiltigkeit” besalen, wie dem Verhin-
dern einer Flucht, Verfolgungen und (vorlaufigen) Festnahmen. Allerdings kam es haufig
bereits vor oder wahrend der Kontaktaufnahme durch die Beamtinnen und Beamten zum
Angriff, was erneut als Hinweis auf die Plotzlichkeit und das Uberraschende vieler solcher
Taten gewertet werden kann.
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» Beinahe samtliche Angriffe (97,6 %) erfolgten unter Einsatz von Waffen oder ahnlichen
Gegenstinden, wobei besonders haufig Schusswaffen, Kraftfahrzeuge (bei Uberfahrversu-
chen) und Messer benutzt wurden. Fihrten die Angreifer Schusswaffen mit, so handelte es
sich in der deutlichen Mehrheit um illegalen Waffenbesitz.

Ein weiterer Bestandteil des Forschungsprojektes ,,Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und
-beamte” des KFN ist eine Analyse von Justizakten zu Féllen, in denen Polizeibeamtinnen
und -beamte im Zeitraum 1985 bis Mitte 2000 in Notwehr- und Nothilfesituationen oder auf-
grund hoheitlicher Befugnisse von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hatten und den Téter
dabei verletzten oder toteten. Im Rahmen dieser Untersuchung werden zum Einen situative
Umsténde und unmittelbare Folgen des polizeilichen Schusswaffengebrauchs und zum Ande-
ren die justizielle Aufarbeitung solcher Ereignisse mit Blick auf die juristischen Folgen und
die Dauer der Verfahren gegen die Beamtinnen und Beamten analysiert.

Fur 353 als einschlagig gemeldete Falle konnten dem KFN bis Ende Marz 2002 lediglich
138 Akten fur die Analyse des polizeilichen Schusswaffengebrauchs in Notwehr- und Nothil-
fesituationen zur Verfugung gestellt werden. Diese Akten enthielten Angaben zu 93 fir die
Untersuchung relevanten Fallen. Die Aktenanalyse erbrachte folgende Ergebnisse:

. Die Uberwiegende Mehrheit der Tater Uberlebte den Schusswaffengebrauch durch die
Beamtinnen und Beamten.

. Die deutliche Mehrheit der Schussabgaben erfolgte zur Abwehr eines Angriffs
(80,6 %).

. Mehrheitlich hatten die Polizistinnen und Polizisten den Schusswaffengebrauch nicht
mindlich angedroht, was hauptséchlich in einem Mangel an Zeit begrindet lag. Rund
ein Flnftel gab einen Warnschuss ab.

. Rund 80 % der Schusse wurden auf eine Entfernung von maximal sechs Metern zum
Tater abgegeben.

. Trotz des bestehenden Zeitmangels schossen die Polizistinnen und Polizisten in der
Mehrzahl auf die GliedmaRen.

. In rund der Halfte der Falle setzten die Téter ihre urspringliche Handlungen trotz der
polizeilichen Schussabgabe fort.

Zur justiziellen Aufarbeitung des polizeilichen Schusswaffengebrauchs ergaben sich folgende
Befunde:

. Mehr als jedes vierte Verfahren gegen die Beamtinnen und Beamten wurde bereits im
Rahmen der Vorermittlungen eingestellt.

. Im deutlich Gberwiegenden Teil der Verfahren kam es spatestens auf der Ebene weiterer
Ermittlungen zur Einstellung. Nur in 9 % der Falle erfolgte eine Anklage.

. Lediglich rund 1 % der dem KFN vorliegenden Félle von Schusswaffengebrauch fuhrte
zu einer Verurteilung des Beamten bzw. der Beamtin.

. Etwas weniger als die Halfte der Verfahren dauerte bis zu einem halben Jahr. Mehr als
zehn Prozent erstreckte sich tber einen Zeitraum von mehr als einem Jahr.

Hinterbliebenenbefragung

Der abschlieRende Teil der Studie ,,Gewalt gegen Polizeibeamte und -beamtinnen* des KFN
ist die Befragung von Hinterbliebenen von Polizeibeamten und -beamtinnen, die infolge
von Angriffen getdtet wurden. Die sogenannte Hinterbliebenenbefragung ging der Frage
nach, in welchem Umfang und in welcher Art und Weise der Staat Firsorgeleistungen gegen-
uber Hinterbliebenen gewahrt hat. Darliber hinaus konnten die Befragten aus ihrer Sicht feh-
lende Unterstiitzungsleistungen benennen.



8

Im Rahmen einer qualitativen Untersuchung wurden zur Erfassung gewéhrter oder fehlender

Firsorgeleistungen des Staates 12 Interviews mit Hinterbliebenen von Polizeibeamten und
-beamtinnen gefiihrt, die in den Jahren 1985 bis 2000 durch Angriffe in der Ausiibung ihres
Dienstes getotet wurden. Die Hinterbliebenen hatten sich auf Anfrage des KFN hin uber die
ehemaligen Polizeidienststellen der getdteten Beamtinnen und Beamten zu einer Teilnahme
an der Befragung bereit erklart. Die Interviews wurden geméaR den Regeln der qualitativ ori-
entierten empirischen Sozialforschung transkribiert, anonymisiert, zusammengefasst, nach
Aussageinhalten geordnet und schliel3lich ausgewertet.

Die Auswertung der Interviews ergab, dass Hinterbliebene den gewaltsamen Tod des
Angehorigen als grundlegend lebensverédndernde Erfahrung wahrnehmen. Auf Basis der
Angaben der Befragten lassen sich unterscheiden: (a) eine Schockphase, die in dem
Moment einsetzte, in dem die Hinterbliebenen vom Tod des Angehorigen erfuhren, und
die wesentlich dadurch bestimmt ist, dass die Hinterbliebenen den Tod des Angehérigen
nicht wahrhaben wollen und an einer Aufrechterhaltung der Lebenssituation vor dem
Tod festzuhalten bemdiht sind, (b) eine Phase, in der die Hinterbliebenen sich ,,bewuss-
ter mit den Auswirkungen des Todes konfrontiert sahen, sowie (c) eine Phase, in der
sich die Hinterbliebenen mit ihrer Rolle als ,,indirektes” Opfer einer Gewalttat identifi-
zieren.

Weiterhin ergab die Auswertung, dass die Hinterbliebenen einen Hilfebedarf bei allen
Personen sehen, die mit dem Get6teten in enger familidrer Bindung standen. Die Hilfen
sollten zum Ziel haben, durch finanzielle, psychologische und bdrokratisch-
organisatorische Hilfeleistungen das (Uber-)Leben der Hinterbliebenen zu sichern und
eine Neugestaltung des Lebens (insbesondere durch die Herausbildung einer neuen Per-
spektive) nach dem Tod des Angehdrigen zu ermdglichen.

Die Befragten gaben an, dass ausreichend finanzielle Hilfen insbesondere fir Part-
ner/innen und Kinder vorhanden waren. Es fehlten jedoch psychologische und birokra-
tisch-organisatorische Hilfestellungen.

Zur Art und Weise der gewahrten Hilfen ergab sich aus der Auswertung, dass die Hin-
terbliebenen in Zukunft eine professionellere Gewéhrleistung von Hilfen wiinschen, die
folgende Kriterien erfillen sollte: (a) die Zustandigkeit und Verantwortung fir die Ge-
waéhrleistung von Hilfen fur Hinterbliebene sollte eindeutig bei staatlichen Stellen lie-
gen und dort organisatorisch eindeutig identifizierbar sein, (b) den Hinterbliebenen soll-
ten in Zukunft Ansprechpartner bei der Polizeibehdrde als Koordinatoren der Hinter-
bliebenenbetreuung zur Verfugung stehen, (c) finanzielle, psychologische und organisa-
torisch-burokratische Hilfen sollten in Zukunft professionell und umfassend auf Basis
eines differenzierten (u.a. auf der Grundlage der hier gemachten Vorschldge) zu erarbei-
tenden Konzeptes gewahrt werden, (d) die Hilfeleistungen sollten in der Art und im
Umfang immer am individuellen Bedarf eines Hinterbliebenen orientiert sein. Auch
sollten Hilfeleistungen immer nur in Absprache mit den Hinterbliebenen und im Re-
spekt vor der Lebenssituation und den Erfahrungen der Hinterbliebenen erfolgen (,,Un-
terstlitzung ohne Entmundigung*).

(veroffentlicht im Juli 2002)



	Die Merkmale der Angriffsituationen können auf Basis der Aktenanalyse (unter Einschluss der getöteten Beamtinnen und Beamten) wie folgt zusammengefasst werden:

